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Nachrichten aus dem Rhein-Main-Gebiet aus Ihrer Zeitung  

Wird Prozess neu aufgerollt?  

Bundesgerichtshof prüft Kochner-Urteil  
 
Vom 29.03.2006 
  
Von  

Klaus Mümpfer  

GIMBSHEIM/KARLSRUHE Der Mord an der damals 16-jährigen Schülerin 
Annette Kochner am 21. Juni 1988 wird an diesem Donnerstag, 30. März, 
den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigen. Sowohl die 
Staatsanwaltschaft als auch Frank K. Peter, der Wormser Verteidiger des 
verurteilten 40-jährigen Gimbsheimer Metzgergesellen, hatten gegen das 
Urteil des Frankenthaler Landgerichts Revision eingelegt. Die Richter 
hatten den Gimbsheimer am 28. Juli 2005 wegen Mordes zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe verurteilt (die AZ berichtete).  

Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass die besondere Schwere der Tat 
anerkannt wird. Dann könnte der verurteilte Mörder nicht nach 15 Jahren 
einen Antrag auf Haftentlassung stellen. Das Gericht hatte eine solche 
Feststellung abgelehnt, weil die Voraussetzungen - etwa mehrere 
Mordmerkmale - fehlten.  

Der Verteidiger führt in der Begründung seines Revisionsantrags Mängel in 
der Beweisführung an. So sei der einschlägig vorbestrafte Sexualstraftäter 
Wolfgang Goga nicht vernommen worden, obwohl dieser gegenüber einem 
Mitinsassen in der Psychiatrie erklärt haben soll, dass er nach seiner Flucht 
zur Tatzeit mehrere Morde begangen habe.  

Der Gimbsheimer war 17 Jahre nach der Tat durch die DNA einer zunächst 
in einem britischen Labor verschwundenen Spermaspur auf der Kleidung 
des ermordeten Mädchen ermittelt worden. Ein erstes Geständnis hatte der 
Angeklagte im Prozess widerrufen. Das Gericht sah es dennoch als 
erwiesen an, dass der damalige Bundeswehrsoldat Annette Kochner auf 
einem Feld bei Speyer missbraucht und ihr die Kehle durchschnitten habe.  
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